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Verordnung der Bundesministerin für Gesundheit und Frauen, mit der die Verordnung 
über die Durchführung der Krankenversicherung für die gemäß § 9 ASVG in die 

Krankenversicherung einbezogenen Personen geändert wird 
 

Vereinfachte wirkungsorientierte Folgenabschätzung 
 

Einbringende Stelle: Bundesministerium für Gesundheit und Frauen 
Vorhabensart: Verordnung 

Laufendes Finanzjahr: 2016 
Inkrafttreten/ 

Wirksamwerden: 
2017 

Vorblatt 
 

Problemanalyse 
Die Bezieherinnen und Bezieher einer Leistung der Bedarfsorientierten Mindestsicherung nach den in 
Ausführung der Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern gemäß Art. 15a B-VG über eine 
bundesweite Bedarfsorientierte Mindestsicherung beschlossenen Sozialhilfe- oder 
Mindestsicherungsgesetzen der Länder wurden durch die Verordnung BGBl. II Nr. 262/2010 in die 
Krankenversicherung nach § 9 ASVG einbezogen. 
Die genannte Gliedstaatsvereinbarung läuft mit Ende des Jahres 2016 aus. 
 

Ziel(e) 
Aufrechterhaltung der krankenversicherungsrechtlichen Einbeziehung der Bezieherinnen und Bezieher 
einer Leistung der Bedarfsorientierten Mindestsicherung nach den Mindestsicherungs- und 
Sozialhilfegesetzen der Länder in das ASVG für die Jahre 2017 und 2018. 
 

Inhalt 
Das Vorhaben umfasst folgende Maßnahme: 
Technische Anpassung des Tatbestandes nach § 1 Z 20 der gegenständlichen Verordnung, um eine 
Klarstellung hinsichtlich der weiterhin erfolgenden Einbeziehung des besagten Personenkreises zu 
erreichen. 
 
Beitrag zu Wirkungsziel oder Maßnahme im Bundesvoranschlag 
 
Das Vorhaben trägt dem Wirkungsziel "Im Rahmen der Gesundheitsstrukturpolitik Sicherstellung einer 
auf höchstem Niveau qualitätsgesicherten, flächendeckenden, leicht zugänglichen und solidarisch 
finanzierten integrierten Gesundheitsversorgung für die Bevölkerung, ohne Unterscheidung nach Bildung, 
Status und Geschlecht" der Untergliederung 24 Gesundheit im Bundesvoranschlag des Jahres 2017 bei. 
 
Aus der gegenständlichen Maßnahme ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen auf den Bund, die 
Länder, die Gemeinden oder auf die Sozialversicherungsträger, die von jenen abweichen, die bereits 
durch die Verordnung BGBl. II Nr. 262/2010 ausgelöst wurden. 
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